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„Rotationsvertrag“

Zusatzvereinbarung

zwischen

(Krankenhaus)

und

(Assistenzarzt)

Präambel

Der Assistenzarzt beabsichtigt, im Rahmen seiner Aus- und Weiterbildung/Schwerpunkt .......... Erfahrungen im Bereich ................... zu sammeln. Im Einverständnis mit dem Dienstherrn (Stammkrankenhaus) wird der Assistenzarzt daher für den Zeitraum von .................. als Assistenzarzt in der Abteilung ........................ des XY-Krankenhauses arbeiten. Im Gegenzug wird aus dem XY-Krankenhaus ein Assistenzarzt für den gleichen Zeitraum die Tätigkeit des Assistenzarztes am Stammkrankenhaus ausüben (Rotation).

In Ergänzung des Dienstvertrages vom ................. vereinbaren die Parteien daher folgendes:

§ 1 Rotationsdauer

Der Assistenzarzt wird auf eigenen Wunsch zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung für die Zeit von ..................... bis ..................... in das XY-Krankenhaus, Abteilung .................................... abgeordnet.

Das schriftliche Einverständnis des XY-Krankenhauses liegt vor.

§ 2 Fortbestand Dienstvertrag

Der Dienstvertrag vom .................... besteht mit der Maßgabe fort, daß der Assistenzarzt seine vertragliche Arbeitsleistung von .................... Wochenstunden während der Rotationsdauer in dem XY-Krankenhaus erbringt. Der Assistenzarzt wird für die Dauer der Rotation von der Arbeitsleistung im Stammkrankenhaus freigestellt.

Im XY-Krankenhaus wird der Assistenzarzt primär mit Aufgaben gemäß Ziffer ....... des Kataloges der Weiterbildungsordnung betraut.

§ 3 Gehalt

Die dienstvertragliche Vergütung einschließlich Gesamtsozialver-sicherungsbeitrag wird weiterhin durch das Stammkrankenhaus bezahlt, der Assistenzarzt bleibt Angestellter des Stammkrankenhauses.

Ein Anspruch auf Vergütung etwaiger über die dienstvertraglich geschuldete Wochenstundenzahl hinaus geleisteter Über-/Mehr-/Nachtarbeit besteht gegen das Stammkrankenhaus nicht.

Die Bezahlung der Dienste wird wie folgt geregelt ....................

Umzugs-/Reisekosten, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit an dem XY-Krankenhaus entstehen, werden vom Stammkrankenhaus nicht übernommen.

§ 4 Urlaubsregelung
Hinsichtlich des Urlaubs wird folgendes vereinbart ......................

§ 5 Weisungsrecht

Für die Dauer der Rotation überträgt das Stammkrankenhaus das fachliche Weisungsrecht gegenüber dem Assistenzarzt auf das XY-Krankenhaus, insbesondere Prof. Dr. ....................

§ 6 Dienstverhinderung

Der Assistenzarzt verpflichtet sich, jeden Fall der Dienstverhinderung (Krankheit etc.) unverzüglich auch dem Stammkrankenhaus zu melden.

§ 7 Vorzeitige Beendigung der Rotation

Die Rotation kann sowohl durch den Assistenzarzt wie auch durch das Stammkrankenhaus jederzeit vorzeitig beendet werden.

Das Stammkrankenhaus verpflichtet sich jedoch, eine vorzeitige Beendigung nur aus wichtigen Gründen zu verlangen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere:

-
Beendigung der Tätigkeit des für den Assistenzarzt an das 
Stammkrankenhaus wechselnden Arztes, egal aus welchem 
Grunde,

-
Fortdauernde Dienstunfähigkeit (z. B. durch Erkrankung) des 
Assistenzarztes für die Dauer von mehr als drei Wochen,

-
unüberwindliche dienstliche Meinungsverschiedenheiten mit dem 
für den Assistenzarzt an das Stammkrankenhaus wechselnden 
Arzt.

Die Rotation endet ferner, wenn das XY-Krankenhaus den für den Assistenzarzt an das Stammkrankenhaus wechselnden Arzt zurückbeordert.

§ 8 Arbeitsplatzgarantie

Nach Beendigung der Rotation, unabhängig ob planmäßig oder vorzeitig, hat der Assistenzarzt Anspruch auf die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu unveränderten Bedingungen am selben Arbeitsplatz wie vor der Rotation.

§ 9 Salvatorische Klausel

Schriftform
1.
Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform, Nebenabreden bestehen nicht.

2.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise wirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Anstelle der unwirksam Bestimmungen gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von der Parteien Gewollten am nächsten kommt, das gleiche gilt im Falle einer Vertragslücke.

Ort, Datum

.......................................................

.............................................

Hinweise zum Rotationsverfahren

1.

Es handelt sich um ein Vertragsmuster, das jeweils den Besonderheiten des Einzelfalles angepaßt werden muß.

2.
Parallel zum Vertrag zwischen Assistenzarzt und Stammkrankenhaus muß auch eine vertragliche Regelung zwischen den Krankenhäusern getroffen werden. Ausreichend ist in diesem Zusammenhang die schriftliche Einverständniserklärung des aufnehmenden Krankenhauses (vgl. § 1 S. 2), sofern sich diese nicht nur auf die Rotationsdauer, sondern auch auf die übrigen Teile des Rotationsvertrages bezieht.

3.
Voraussetzung für eine „gegenseitige“ Rotation ist die vorherige Absprache zwischen den beiden an der Rotation teilnehmenden Kliniken. Denkbar wäre zwar auch eine „einseitige“ Rotation, nur wird diese aus wirtschaftlichen Gründen für die entsendende Klinik nicht interessant sein.

4.

Je nach Status des an der Rotation teilnehmenden Arztes und der Klinik sowie der regional unterschiedlichen Rechtslage in den Bundesländern sind die Mitbestimmungsrechte des Personal-/Betriebsrates zu beachten. 

So hat nach § 75 des Bundespersonalvertretungsgesetzes der Betriebsrat beispielsweise mitzubestimmen bei Abordnung für eine Dauer von mehr als drei Monaten bzw. Versetzung zu einer anderen Dienststelle. Da die Rotation regelmäßig dem Wunsch des betroffenen Assistenzarztes entspricht, dürfte insoweit die Zustimmung des Personalrates problemlos zu erlangen sein. Etwas anderes ist denkbar, bei zu knapper Personaldecke oder wenn gegen den an die Klinik rotierenden Arzt persönliche oder fachliche Bedenken bestehen.

Im Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes - also grundsätzlich bei allen Kliniken in privater Trägerschaft - hat sowohl der Betriebsrat der Stammklinik als auch der Betriebsrat der aufnehmenden Klinik ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht, d. h. er kann seine Zustimmung unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen verweigern. Eine fehlende Zustimmung kann nur durch Beschluß des Arbeitsgerichts ersetzt werden. 

Es empfiehlt sich grundsätzlich, die Rotation nur vorzunehmen, wenn bei allen Beteiligten Einverständnis besteht.

5.

Soweit der Assistenzarzt an der aufnehmenden Klinik gegenüber seiner Arbeitszeit an der Stammklinik Überstunden, Mehrarbeit, Nachtschichten etc. leistet, muß die Frage der Vergütung geklärt sein. Die abgebende Klinik wird regelmäßig nicht bereit sein, derartige Mehrarbeit zugunsten der aufnehmenden Klinik zu entlohnen. Der Assistenzarzt sollte deshalb in solchen Fällen vorab mit der aufnehmenden Klinik einen entsprechenden Vertrag schließen. Sofern es sich um geringfügige Mehrarbeit handelt, wäre die Möglichkeit einer Entlohnung auf „610,00 DM-Basis“ noch eingehend steuerrechtlich zu prüfen, da hinsichtlich der Hauptarbeitszeit das Stammkrankenhaus „Arbeitgeber“ bleibt und nicht das aufnehmende Krankenhaus. Soweit die Mehrarbeit des Assistenzarztes den gesetzlichen Rahmen der geringfügigen Beschäftigung überschreitet, müßte auf jeden Fall diesbezüglich vom Assistenzarzt dem aufnehmenden Krankenhaus eine zweite Lohnsteuerkarte vorgelegt werden.

6.

Vor Tätigkeitsbeginn an der aufnehmenden Klinik ist die Frage der Haftpflichtversicherung zu klären. Regelmäßig wird die Tätigkeit an einem fremden Haus nicht mehr durch die Haftpflichtversicherung des eigenen Arbeitgebers abgedeckt sein. Vor Beginn der Tätigkeit ist daher mit dem aufnehmenden Krankenhaus der Versicherungsschutz abzuklären (am besten schriftlich).

Da der rotierende Arzt mit der aufnehmenden Klinik keinen Dienstvertrag abschließt, ist seine Tätigkeit erforderlichenfalls vor Beginn gesondert zu versichern.

7.

Die Rotation von Assistenzärzten zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung unterliegt nicht dem Erlaubnisvorbehalt nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, da insoweit keine gewerbsmäßige Überlassung zur Arbeitsleistung vorliegt.

8.

Die Rotation wird regelmäßig für einen bestimmten Zeitraum erfolgen. Dennoch ist es sinnvoll, sowohl dem Arzt wie auch dem überlassenen Krankenhaus ein jederzeitiges Beendigungsrecht einzuräumen.

Der Arzt kann die jederzeitige Beendigung aus rechtlichen Gründen ohnehin einfordern, da für das überlassende Krankenhaus kein Rechtsanspruch gegen den Arzt auf Teilnahme an der Rotation besteht.

Für das überlassende Krankenhaus muß ebenfalls ein vorzeitiges Beendigungsrecht eingeräumt sein. Um die vorzeitige Beendigung jedoch nicht der Willkür zu überlassen, soll für die Beendigung ein wichtiger Grund erforderlich sein. 

Ein solcher ist immer gegeben, wenn der im Austausch rotierende Arzt die Rotation beendet oder durch sein Krankenhaus zurückgerufen wird. Darüber hinaus muß es dem abgebenden Krankenhaus auch möglich sein, die Rotation zu beenden, wenn der im Gegenzug „in Empfang genommene“ Assistenzarzt aus fachlichen oder persönlichen Gründen mit seiner Abteilung oder seinem Dienstvorgesetzten nicht harmoniert. Die Folge muß eine gegenseitige Rückrotation an das jeweilige Stammkrankenhaus sein.

Ein Kündigungsrecht gegenüber dem „Gast-Rotanten“ besteht für den aufnehmenden Krankenhausträger mangels Vertragsverhältnis nicht. Einzige Möglichkeit der Beendigung der Zusammenarbeit ist daher die Beendigung der Rotation.

Der vorstehende Entwurf versteht sich als unverbindliches Muster, welches keinesfalls ungeprüft im Einzelfall verwendet werden darf. Vielmehr sollen anhand des Musters die Probleme und regelungsbedürftigen Fragen aufgezeigt werden.

Es empfiehlt sich, in jedem Fall vor Unterzeichnung etwaiger Verträge Rechtsrat, bezogen auf die konkrete Situation einzuholen.

In jedem Falle wäre es jedoch sinnvoll, wenn bei beiden Rotationsassistenten gleiche Regelungen hinsichtlich der Beendigung etc. vereinbart werden.

